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Grundlegende Anforderungen an eine Baumusterprüfung im Rahmen 
der Zuerkennung des GS-Zeichens 
 
Vorbemerkung 
Der Ausschuss für Produktsicherheit (AfPS) hat am 15.05.2019 grundlegende Anforderungen an 

das Verfahren der Baumusterprüfung im Rahmen der GS-Zeichen-Zuerkennung ermittelt und in 

dieser GS-Zeichen-Spezifikation zusammengefasst. Die Umsetzung erfolgt mittels dieser vom 

AfPS im Mai 2023 überarbeiteten GS-Zeichen-Spezifikation. Die Spezifikation ist von den GS-

Stellen bei der Baumusterprüfung verpflichtend anzuwenden (§ 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 ProdSG). 

 

1. Grundsätze 
Gemäß § 20 Abs. 3 Nummer 1 bis 3 ProdSG hat sich die GS-Stelle davon zu überzeugen – im 

Regelfall durch selbst durchgeführte Überprüfungen und Tests im eigenen Labor – dass das 

Baumuster umfassend sicher ist. Dabei sind die Anforderungen des ProdSG ebenso zu berück-

sichtigen, wie die Anforderungen bezüglich Sicherheit und Gesundheitsschutz aus anderen 

Rechtsvorschriften. Für diese Überprüfung können Normen herangezogen werden, soweit sie dem 

Stand der Technik entsprechen und soweit sie tatsächlich die Sicherheitsaspekte des betreffenden 

Produktes vollständig abdecken. Die Stelle kann sich aber nicht auf existierende Normen verlassen, 

sondern muss in jedem Fall im Rahmen einer Beurteilung des Produktes alle vorhandenen 

Gefährdungen ermitteln und anschließend bewerten, ob die damit verbundenen Risiken in 

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen soweit wie möglich eliminiert worden sind. 

Insbesondere wenn es keine einschlägigen Normen gibt oder die Normen nur Teile der relevanten 

Sicherheitsaspekte abdecken, muss die GS-Stelle geeignete eigene „Risiko-Überlegungen“ 

anstellen und bewerten. 

 

2. Rechtliche Grundlagen 
Durch die GS-Stelle ist gemäß § 20 Abs. 3 Satz 1 Nummer 1 ProdSG eine Baumusterprüfung 

durchzuführen. Das geprüfte Baumuster muss hierbei den Anforderungen nach § 3 ProdSG 

entsprechen. Darüber hinaus hat die GS-Stelle die Einhaltung der Anforderungen aller weiteren, 

möglicherweise einschlägigen Anforderungen anderer Rechtsvorschriften hinsichtlich der 

Gewährleistung des Schutzes von Sicherheit und Gesundheit von Personen zu überprüfen. 

 

3. Verfahren 
Ein Produkt darf mit einem GS-Zeichen versehen werden, wenn das GS-Zeichen auf Antrag des 

Herstellers oder seines Bevollmächtigten durch eine GS-Stelle zuerkannt worden ist (§ 20 Abs. 

1 ProdSG). Eine Beantragung bei mehreren GS-Stellen gleichzeitig ist nicht zulässig. Zwischen 
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der GS-Stelle und dem Antragsteller ist bezüglich eines GS-Zeichen-Zuerkennungsverfahrens, 

welches stets die Baumusterprüfung beinhaltet, ein Vertrag zu schließen. 

Grundlage für die GS-Zeichen-Zuerkennung sind Prüfungen, die grundsätzlich durch Labore der 

GS-Stelle durchgeführt wurden. Diese Labore müssen im Befugnisbescheid der ZLS für die GS-

Stelle genannt sein. Ein Herstellerprüfbericht kann keine Grundlage für die GS-Zeichen-

Zuerkennung sein und ist daher nicht als Baumusterprüfbericht anzuerkennen. 

Die GS-Stelle kann Prüfungen1  in einem nicht zur GS-Stelle gehörenden Labor durchführen 

lassen. Alle an den Prüfungen beteiligten Labore müssen die Anforderungen der ISO/IEC 17025 

erfüllen. In begründeten Einzelfällen dürfen andere Prüfberichte unter festgelegten Rah-

menbedingungen berücksichtigt werden. Die GS-Stelle muss über die Kompetenz verfügen und 

in der Lage sein, die Prüfberichte bzw. Prüfergebnisse im Rahmen der Zertifizierung auf ihre 

Plausibilität hin zu überprüfen. 

Die Zertifizierungsstelle der GS-Stelle muss zu jedem Zeitpunkt des GS-Zeichen-

Zuerkennungsverfahrens und damit auch zu jedem Zeitpunkt der Baumusterprüfung über den 

aktuellen Verfahrensstand informiert sein. Entscheidungen zu Art und Umfang der Prüfungen, die 

für den Verlauf des Zuerkennungsverfahrens von Bedeutung sind (insbesondere 

sicherheitsrelevante Prüfungen), sind ausschließlich durch die Zertifizierungsstelle der GS-Stelle 

zu treffen. 

Wenn ein GS-Zeichen einem Produkt bereits zuerkannt wurde und bei einer GS-Stelle ein wei-

terer Antrag für ein baugleiches Produkt eingereicht wird, muss für dieses baugleiche Produkt 

grundsätzlich auch eine Baumusterprüfung durchgeführt werden. Eine „Baugleichheits-

Bescheinigung“ des Herstellers ist als Grundlage für die GS-Zeichen-Zuerkennung nicht zuläs-

sig. Auf eine erneute vollständige Baumusterprüfung kann jedoch verzichtet werden, wenn die 

GS-Stelle selbst den Nachweis führt und dokumentiert, dass das neue Baumuster mit dem ur-

sprünglichen Baumuster, dem ein GS-Zeichen zuerkannt wurde, sicherheitstechnisch identisch 

ist.  

Wenn die GS-Stelle diesen Nachweis führen will, muss sie zunächst das zu zertifizierende 

Produkt und das positiv geprüfte Baumuster des bereits zertifizierten Produktes 

gegenüberstellen und vergleichen. Dieser Abgleich erfordert eine physische Überprüfung und 

Bewertung des zu zertifizierenden Produktes in Bezug auf alle sicherheitsrelevanten Kriterien 

und Komponenten des bereits zertifizierten Produktes. Diese physische Überprüfung umfasst 

auch die Aktualität von zuerkannten Zertifikaten. Die Gegenüberstellung des zu zertifizierenden 

Produktes und des bereits zertifizierten Produktes sowie die Ergebnisse sind nachvollziehbar zu 

                                                      
1 ZEK-GB-2022-01 
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dokumentieren.  Alle Ergebnisse im Prüfbericht, die sich auf bereits vorliegende Daten beziehen, 

sind eindeutig zu kennzeichnen. 

Zwischenzeitliche Änderungen der rechtlichen und/oder normativen Anforderungen, ein-

schließlich der Prüfanforderungen an das Produkt, sind zu beachten. 

 

4. Dokumentation 
Die Dokumentation über die Baumusterprüfung muss so detailliert sein, dass die Durchführung 

der Prüfung, sowie die ermittelten Ergebnisse und deren Bewertung jederzeit nachvollziehbar 

sind. Das geprüfte Produkt muss anhand einer detaillierten Beschreibung, einer Fotodokumen-

tation oder durch Rückstellmuster jederzeit identifizierbar sein. 

Die Dokumentation zur Baumusterprüfung muss mindestens 10 Jahre in Papierform oder elekt-

ronisch nach Ablauf der Gültigkeit des zugehörigen GS-Zertifikats aufbewahrt werden. Diese Frist 

gilt auch für die Rückstellmuster nach Absatz 1. 

 

5. Weitere Anforderungen 
Im Übrigen sind die einschlägigen Regelungen der gültigen Grundsatzbeschlüsse des Zentralen 

Erfahrungsaustauschkreises der ZLS durch die GS-Stellen zu beachten.2 

Bestehen für ein Produkt bzw. eine Produktart im betreffenden Erfahrungsaustauchkreis2 abge-

stimmte Prüfgrundsätze, bzw. für die Prüfung relevante Beschlüsse, so sind diese von allen GS-

Stellen im Rahmen der Baumusterprüfung anzuwenden. 

 

6. Inkrafttreten 
Dieses Dokument tritt mit seiner Veröffentlichung in Kraft. 

                                                      
2 https://www.zls-muenchen.bayern.de/beschluesse/ek_zek_beschluesse/index.htm  

https://www.zls-muenchen.bayern.de/beschluesse/ek_zek_beschluesse/index.htm
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